
1. Euro-Beträge in den Tarifverträgen für das Zeitungsverlagsgewerbe in Bayern

Die Lohn- und Gehaltstabellen sahen im letzten Tarifabschluss bereits Beträge in
Euro vor. Einzelne DM-Beträge in unseren Tarifverträgen sind aber noch nicht
angepasst worden. Diese Zahlen sind entsprechend der vorgeschriebenen Um-
rechnungsformel (1€ = 1.95583 DM) Euro-Cent-genau umgerechnet und mit
ver.di/IG Medien auch abgestimmt worden. Im Einzelnen:

§ 3 GTV für die Angestellten, Kontoführungsgebühr 1,28 Euro (bisher 2,50 DM)
§ 6 GTV für die Angestellten, Haushaltszulage 10,23 Euro (bisher 20,00 DM)

§ 2 Tarifvertrag über vermögenswirksame Leistungen 26,59 Euro (bisher 52,00 DM)
bzw. 16,87 Euro (bisher 33,00 DM)

§ 14 Abs. MTV, Krankengeldzuschuss 1.406,05 Euro (bisher 2,750,00 DM)
1.048,15 Euro (bisher 2.050,00 DM)

766,94 Euro (bisher 1.500,00 DM)

(Az.: 711/100, 711/110, 711/200, 711/210 und 711/22)

2. Eurobeträge im Manteltarifvertrag für Redakteure

Gleiches gilt für die Redakteure. Für die Zahlen im Manteltarifvertrag für Redak-
teure an Tageszeitungen bedeutet dies:

bislang ab 1. Januar 2002

Kontoführungsgebühr    2,50 DM   1,28 Euro

Vermögenswirksame Leistungen   52,00 DM 26,59 Euro

Sonn- und Feiertagszuschlag für Redakteure 150,00 DM 76,69 Euro

Sonn- und Feitertagszuschlag für Volontäre 100,00 DM 51,13 Euro

(Az.: 712/101)


